
Kanton Zürich 
Baudirektion 

Verfügung 
Amt für Raumentwicklung 
Raumplanung 

Referenz-Nr.: ARE 17-1038 

Nr. 	1038 / 17 

vom 	3. August 2017 

Kontakt: Barbara Schultz, Teamleiterin, Stampfenbachstrasse 12, 8090 Zürich 
Telefon +41 43 259 30 49, www.are.zh.ch  

Privater Gestaltungsplan «Tannenstrasse» -
Genehmigung 

Gemeinde Embrach 

Lage Grundstück Kat.-Nr. 4730 

Massgebende 	Plan Mst. 1:500 vom 4. Oktober 2016 
Unterlagen - Höhenlinienplan Mst. 1:1000 vom 4. Oktober 2016 

Gestaltungsplanvorschriften (GPV) vom 4. Oktober 2016, rev. 14. Juni 2017 
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Bericht zu den Einwendungen vom 30. September 2016 

Sachverhalt 
Zustimmung Die Gemeindeversammlung Embrach stimmte mit Beschluss vom 12. Dezember 2016 

dem privaten Gestaltungsplan «Tannenstrasse» zu. Gegen diesen Beschluss wurden 
gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Bülach vom 3. Februar 2017, die 
durch das Amt für Raumentwicklung eingeholt wurde, keine Rechtsmittel eingelegt. Mit 
Schreiben vom 15. Januar 2017 ersucht die Gemeinde Embrach um Genehmigung der 
Vorlage. 

Anlass und Zielsetzung Der private Gestaltungsplan «Tannenstrasse» umfasst ein Areal von ca. 1.4 Hektaren im 
der Planung Osten der Gemeinde Embrach und liegt in der Wohnzone 2B. Vorgesehen sind 10 Bau-

bereiche, die drei grosse Mehrfamilienhäuser im Osten und sieben kleinere Gebäude im 
Westen beinhalten. Die bereits bestehende Bebauung im Quartier wird dadurch ergänzt 
und abgeschlossen. 

Erwägungen 
A. Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 

B. Materielle Prüfung 
Zusammenfassung der Der private Gestaltungsplan umfasst Baubereiche, die auf einem vorgängig erarbeiteten 

Vorlage Richtprojekt beruhen. Es werden gestalterische Grundsätze für Hauptbauten sowie für 
den Freiraum festgelegt. Die Erschliessung sowie umweltrelevante Aspekte werden gere-
gelt. 
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Ergebnis der Genehmi- Im Rahmen der Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 6. April 2016 wurde der 
gungsprüfung Gestaltungsplan weitgehend als genehmigungsfähig beurteilt. Es wurde jedoch von Sei-

ten des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) der Vorbehalt angebracht, 
dass im Gestaltungsplan aufzuzeigen sei, wie der vorhandenen Gefährdung durch Hoch-
wasser begegnet werden könne und wer für die erforderlichen Massnahmen verantwort-
lich sei. Weiter wurde ausgeführt, dass der private Gestaltungsplan in der vorliegenden 
Form nicht genehmigungsfähig und mit dem Bachprojekt Haselbach der Gemeinde 
Embrach zu koordinieren sei. Es wurde darauf hingewiesen, dass der private Gestal-
tungsplan erst genehmigungsfähig sei, wenn ein festsetzungsreifes Bachprojekt vorliege 
und der Raumbedarf des Haselbachs ausreichend gesichert sei. 

Die Gemeinde Embrach hat am 16. Dezember 2016 das Vorprojekt für die Revitalisierung 
und den hochwassersicheren Ausbau des Haselbachs (Abschnitt in der Halde bis Wild-
bach) dem AWEL eingereicht. Die Prüfung dieses Vorprojekts durch das AWEL, Abtei-
lung Wasserbau hat ergeben, dass der gemäss Übergangsbestimmung der Gewässer-
schutzverordnung 8,7 m breite Uferstreifen entlang des Haselbachs (8 m plus Breite der 
bestehenden Gerinnesohle aufgrund der Ökomorphologie-Daten) den Raumbedarf für die 
Umsetzung des Wasserbauprojekts gewährleistet. Aufgrund dieses Vorprojekts sieht das 
AWEL von dem in der Vorprüfung mitgeteilten weitergehenden Antrag ab, wonach der 
Gestaltungsplan erst dann genehmigungsfähig ist, wenn ein festsetzungsreifes Bachpro-
jekt vorliege. Aufgrund des vorliegenden Wasserbauprojekts auf Stufe Vorprojekt und der 
Tatsache, dass die Baubereiche ausserhalb des Uferstreifens des Haselbachs angeord-
net sind, ist der Gestaltungsplan bezüglich dieses Antrags (Koordination des Gestaltungs-
plans mit dem Wasserbauprojekt) nun aus gewässerschutzrechtlicher und wasserbaupoli-
zeilicher Sicht genehmigungsfähig. 

Der Antrag aus der Vorprüfung, wonach der private Gestaltungsplan Tannenstrasse mit 
dem Wasserbauprojekt der Gemeinde Embrach am Haselbach zu koordinieren ist, wurde 
gemäss den Angaben im technischen Bericht (Kap. 2.6, Haselbach/Hochwasserschutz) 
sowie den Angaben im «Bericht zu den nicht berücksichtigten Einwendungen» teilweise 
berücksichtigt. 

Von der zuständigen kantonalen Fachstelle wurde hingegen folgender Genehmigungs-
vorbehalt zu den Festlegungen zum Hochwasserschutz festgestellt: 

Die Naturgefahrenkarte für die Gemeinde Embrach wurde inzwischen festgesetzt und ist 
auf https://maps.zh.ch  (Ebene «Naturgefahrenkarten») einsehbar. Im östlichen Teil des 
Gestaltungsplangebiets (beim Baubereich B und teilweise beim Baubereich C) besteht 
eine mittlere Gefährdung durch Hochwasser (blauer Bereich gemäss Gefahrenkarte), im 
westlichen und im mittig gelegenen Teil des Gestaltungsplangebiets besteht eine geringe 
Gefährdung durch Hochwasser (gelber Bereich) und im nördlichsten Teil des Gestal-
tungsplangebiets besteht entlang des Haselbachs eine Restgefährdung durch Hochwas-
ser (gelb-weisser Bereich). 

Da im Gestaltungsplan keine konkreten Hochwasserschutz-Massnahmen vorgesehen 
sind (vgl. erläuternder Bericht, Kap. 2.6 Haselbach/Hochwasserschutz), sind die Grundei-
gentümer — wie im Rahmen der Vorprüfung mitgeteilt — zu eigenverantwortlichen Hoch-
wasserschutzmassnahmen zu verpflichten. Eine entsprechende konkrete Bestimmung für 
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die Gestaltungsplanvorschriften wurde von der zuständigen Fachstelle vorgeschlagen: 
«Wo eine Gefährdung durch Hochwasser besteht, sind die Grundeigentümer verpflichtöt, 
eigenverantwortlich die nötigen Schutzmassnahmen zu treffen.» Der Artikel 32 der Ge-
staltungsplanvorschriften (Art. 32 Hochwasser, Abs. 1: «Schutzmassnahmen gegen 
Hochwasserschäden liegen in der Eigenverantwortung der Bauherrschaft.») enthielt je-
doch keine Verpflichtung zu Schutzmassnahmen. Im Gegenteil erweckte Absatz 1 den 
Eindruck, Schutzmassnahmen seien freiwillig und lägen im freien Ermessen der Grund-
eigentümer. Art. 32 Abs 1 muss zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes als verpflich-
tend für die Grundeigentümer, die von einer Gefährdung betroffen sind, formuliert werden. 

Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist die Hochwassersicherheit der Bauvorha-
ben nachzuweisen. Bei Neubauten ist nachzuweisen, dass sie gegen ein 300-jährliches 
Hochwasserereignis (HQ300) mit permanenten (d.h. nicht mobilen) Massnahmen ge-
schützt sind. Nach § 22 Abs. 4 des Wasserwirtschaftsgesetzes vom 2. Juni 1991 (WWG) 
ordnen die örtlichen Baubehörden die im Einzelfall notwendigen Massnahmen im bau-
rechtlichen Verfahren an. Art. 32 Abs. 2 der Gestaltungsplanvorschriften sah diese Be-
fugnis der Baubehörde nur vor für «besonders sensible Objekte, bei denen viele Perso-
nen gefährdet sind oder sehr hohe Sach- oder andere Folgeschäden auftreten können». 
Absatz 2 widersprach damit § 22 Abs. 4 WWG. Gestaltungsplanvorschriften können 
Kompetenzregelungen des übergeordneten Rechts nicht einschränken. Artikel 32 Abs. 2 
der Vorschriften muss gestrichen werden. 

Durch die Ausklammerung der nicht genehmigungsfähigen Bestandteile würde im ver-
bleibenden Teil des Gestaltungsplans ein Regelungsdefizit entstehen, weshalb dieser 
trotz der rechtmässigen Bestandteile gesamthaft nicht genehmigt werden könnte. 

Ergebnis der Anhörung Mit Schreiben des Baudirektors vom 15. Mai 2017 wurde der Entwurf der Verfügung zur 
Nicht-Genehmigung der Gemeinde Embrach zur Stellungnahme zugestellt. 

Die Gemeinde nahm im Rahmen der Anhörung gemäss Auszug aus dem Protokoll des 
Gemeinderats vom 14. Juni 2017 sinngemäss wie folgt Stellung: 

Der Antrag an die Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2016 beinhaltet eine Kom-
petenzdelegation an den Gemeinderat für Änderungen am Gestaltungsplan. Der Ge-
meinderat nimmt diese Kompetenz zur Änderung des Gestaltungsplan wahr, indem 
Art. 32 der Vorschriften des Gestaltungsplans wie folgt geändert wird: 

Neuformulierung Abs.1: «Wo eine Gefährdung durch Hochwasser besteht, sind die 
Grundeigentümer verpflichtet, eigenverantwortlich die nötigen Schutzmassnahmen zu 
treffen.» 

Abs. 2 wird ersatzlos gestrichen. Der Erläuterungsbericht wird entsprechend angepasst. 

Der Gemeinderat beantragt auf Grund der erfolgten Änderungen die Genehmigung des 
Gestaltungsplans. 
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C. 	Ergebnis 
Mit der Neuformulierung von Art. 32 Abs. 1 der Gestaltungsplanvorschriften und der 
Streichung des Abs. 2 erweist sich die Vorlage im Ergebnis als rechtmässig, zweckmäs-
sig sowie angemessen und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). 

Die Grundeigentümer (unter Vorbehalt der Kostenauflage gemäss Dispositiv II) und die 
Gemeinde Embrach sind durch die Genehmigung nicht beschwert. Gegen den genehmig-
ten Gestaltungsplan steht weiteren betroffenen Privaten und Verbänden der Rekurs offen 
(§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsentscheid von der Ge-
meinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen und aufzulegen. 

Gestützt auf § 4 und § 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese 
Verfügung eine Gebühr zu erheben. 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Der private Gestaltungsplan «Tannenstrasse», welchem die Gemeindeversammlung 
Embrach mit Beschluss vom 12. Dezember 2016 zugestimmt und der Gemeinderat mit 
Beschluss vom 14. Juni 2017 geändert hat, wird genehmigt. 

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr ARE beträgt Fr. 355.20 (106 528/83100.40.100) 
und wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt. 

II I. Gegen Dispositiv II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich 
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeich-
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie möglich 
beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten 
hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 

IV. Die Gemeinde Embrach wird eingeladen 

Dispositiv I sowie die kommunalen Beschlüsse (Beschluss der Gemeindeversammlung 
vom 12. Dezember 2016, Beschluss des Gemeinderates vom 14. Juni 2017) samt 
Rechtsmittelbelehrung zu veröffentlichen 

- diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen 

- nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursgericht 
sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen 

nach Inkrafttreten die Änderungen in der amtlichen Vermessung nachführen zu lassen 



Baudirektion 
5/5 

V. Mitteilung an 

Gemeinde Embrach (unter Beilage von sechs Dossiers) 

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Acht Grad Ost AG (Kloten), Steinackerstrasse 2, 8302 Kloten (Nachführungsstelle) 

Erbengemeinschaft Geschwister Büchi, c/o Esther Büchi, Haldenstrasse 40, 
8424 Embrach (Rechnungsadressatin) 

Amt für 
Raumentwicklung 

VERSENDET AM - 3. AUG. 2017 
Für den Auszug: 

U7f, dlieji‚t‚if 



























































































































Nr. 40, Freitag, 06. Oktober 2017    Meldungsnummer: 00213033

Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung
 Privater Gestaltungsplan Tannenstrasse
Inkraftsetzung

Embrach. Die Baudirektion des Kantons Zürich, Amt für Raumentwicklung hat
am 03.08.2017 verfügt:
Die Genehmigung der Baudirektion wurde am 18.08.2017 publiziert. Gemäss
Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichtes vom 25.09.2017 wurde dagegen
kein Rechtsmittel ergriffen. Somit tritt der Private Gestaltungsplan Tannen-
strasse mit Datum dieser Publikation in Kraft.
Gemeindeverwaltung Embrach

00213033
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